
DIE GENERATION Z AM ARBEITSMARKT 
Die sogenannten „Zs“, das sind die nach 1995 Geborenen, sind schon seit einiger Zeit in die 
Berufswelt eingestiegen und sie werden den Arbeitsmarkt in der Zukunft prägen. Sie unter-
scheiden sich in einigen Vorstellungen deutlich von der Generation vor ihr, der Generation Y. 

Die „Zs“ sind mit dem Smartphone aufgewachsen und sind mit digitalen Medien bestens 
vertraut. Gleichzeitig besinnen sie sich wieder auf traditionelle Werte, auch in der Arbeits-
welt. So lehnen sie zum Beispiel Arbeitszeitmodelle, bei denen sich berufliches und privates 
vermischt, ab und die Freizeit hat einen hohen Stellenwert. 

Besonders wichtig ist der Generation Z, dass sie in einem Unternehmen Werte wie Nachhal-
tigkeit, Diversität und Soziale Verantwortung vorfinden. Diese jungen Menschen wünschen 
sich Arbeitsplatzsicherheit, feste Verträge und ein kollegiales Umfeld. 

Die digitale Kompetenz gekoppelt mit den traditionellen Wertvorstellungen ist die Chance 
für Unternehmen, aus dieser Generation wertvolle Mitarbeiter für die Zukunft zu finden 
und zu entwickeln. Dies allerdings mit mehr Aufwand für die Führungskräfte als bisher. 
Gerade wenn aufgrund von Homeoffice und flexiblen Arbeitszeiten der persönliche Kontakt 
fehlt, ist es für die Motivation wichtig, Leistungen auf anderen Wegen zu reflektieren und 
anzuerkennen. 

Es ist jedenfalls notwendig, als Unternehmen alle sozialen Medien zu nutzen – nicht nur für 
die klassische Produktwerbung, sondern auch für die Mitarbeiterwerbung. 

Wenn die „Zs“ einmal im Unternehmen sind, dann ist es wichtig, sie im richtigen Maß zu 
fördern und zu fordern. So können sie ihre Talente in das Unternehmen einbringen und ge-
meinsam, über Generationen hinweg, ein Teil des großen Ganzen werden.
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STEUERBEFREIUNG BEI DER EINSPEISUNG 
VON ELEKTRISCHER ENERGIE AUS
PHOTOVOLTAIKANLAGEN

Errichtet eine Privatperson eine Photovoltaik-Anlage und speist 
den überschüssigen Strom ins Stromnetz ein, kann es zu Steuer-
pflichten kommen.

Photovoltaikanlagen erfreuen sich einer wachsenden Beliebtheit, 
die vor allem mit dem vergleichsweise geringen Aufwand der Er-
richtung und des Betriebs der Anlage, dem steigenden Strompreis 
und diversen steuerlichen Begünstigungen begründet ist. Errich-
tet eine Privatperson eine Photovoltaik-Anlage und verwendet 
den Strom nicht ausschließlich für sich selbst, sondern speist den 
überschüssigen Strom ins Stromnetz ein (Überschusseinspeiser), 
kann es durch die dafür vom Energieversorger erhaltenen Einnah-
men zu Steuerpflichten der Privatperson kommen.

Betriebsausgaben und Gewinnfreibetrag
Erfolgt die entgeltliche Einspeisung in das öffentliche Netz, 
stellt dies eine gewerbliche Einkunftsquelle dar. Von diesen Ein-
nahmen können die korrespondierenden Ausgaben für die PV-
Anlage in jenem Umfang, in dem die Anlage der Einspeisung 
in das öffentliche Netz dient, als Betriebsausgaben abgezogen 
werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Gewinnfrei-
betrag (zumeist bis zu EUR 4.500,00) geltend zu machen. Der 
saldierte Betrag unterliegt als Gewinn der Einkommensteuer, 
die von der Gewinnhöhe und von allfälligen anderen Einkünf-
ten abhängt.

Wenn neben nicht selbständigen Einkünften, wie etwa einem 
aufrechten Dienstverhältnis oder dem Bezug einer Pension, 
ein Gewinn erzielt wird, gilt ein Veranlagungsfreibetrag von  
EUR 730,00 pro Jahr. Wird dieser Betrag mit dem Gewinn aus 
dem Stromverkauf überschritten, muss eine Einkommensteu-
ererklärung abgegeben werden.

Steuerbefreiung für Photovoltaikanlagen
Zusätzlich hat der Gesetzgeber zur Förderung erneuerbarer  
Energien eine Steuerbefreiung für Photovoltaikanlagen ge-
schaffen. Einkünfte aus der Einspeisung von höchstens 12.500 
kWh (Kilowattstunden) elektrischer Energie aus Photovoltaik-
anlagen sind ab der Veranlagung für das Kalenderjahr 2022 
steuerfrei, wenn die Engpassleistung der Anlage die Grenze 
von 25 kWp (Kilowatt Peak) nicht überschreitet. Bei Überschrei-
ten der 12.500 kWh ist nur der übersteigende Teil steuerpflich-
tig (im Sinne eines Freibetrages). Der Freibetrag bezieht sich auf 
den einzelnen Steuerpflichtigen. Wird eine Anlage von mehre-
ren Personen betrieben, steht der Freibetrag somit mehrmals 
zu. Ist andererseits ein Steuerpflichtiger an mehreren Anlagen 
beteiligt, steht ihm der Freibetrag nur einmal zu.

Die Anwendung dieser Steuerbefreiung soll anhand von eini-
gen Beispielen dargestellt werden:

1. A installiert auf seinem Eigenheim eine Photovoltaikanlage 
mit 16 kWp. Damit werden 16.000 kWh Strom produziert. 
12.000 kWh davon verbraucht er für den privaten Eigenbedarf 
selbst, der Rest (4.000 kWh) wird ins öffentliche Netz einge-
speist. Sämtliche Einkünfte aus der Einspeisung sind steuerfrei. 

2. B installiert auf Freiflächen ihres Betriebs eine Photovoltaik-
anlage mit 50 kWp. Da die Engpassleistung der Anlage die 
Grenze von 25 kWp übersteigt, steht die Befreiung nicht zu. 

3. C hat bereits auf ihrem Eigenheim eine Photovoltaikanlage 
mit 15 kWp installiert. Nun rüstet sie auch ihr Ferienhaus 
mit einer weiteren Photovoltaikanlage mit 15 kWp aus. Aus 
beiden Anlagen werden in Summe 14.000 kWh ins öffent-
liche Netz eingespeist. C steht die Befreiung für beide Anla-
gen zu, weil diese jeweils die Engpassleistung von 25 kWp 
nicht übersteigen. Der „Freibetrag“ an kWh steht allerdings 
nur einmal pro Steuerpflichtigem zu, sodass die Einkünfte 
aus der Einspeisung von 1.500 kWh (14.000 – 12.500) steu-
erpflichtig sind.

VORSTEUERABZUG BEI GEMISCHT
GENUTZTEM FERIENAPPARTEMENT

Wird eine Ferienwohnung teilweise privat und teilweise für um-
satzsteuerpflichtige Vermietungszwecke verwendet, stellt sich 
die Frage, inwieweit ein Vorsteuerabzug aus den Anschaffungs-
kosten geltend gemacht werden kann.

Der abziehbare Anteil des Vorsteuerabzuges bei gemischter 
Nutzung ergibt sich in der Regel aus dem Verhältnis der Zeiträu-
me der tatsächlichen unternehmerischen und der privaten 
Nutzung. Entscheidend sind somit die Zeiträume, in welchen 
die Ferienwohnung an Gäste vermietet wurde und in welchen 
der Eigentümer diese Wohnung selbst nutzt.

Entscheidung des Bundesfinanzgerichtes
In einer aktuellen Entscheidung hat nun das Bundesfinanzge-
richt (BFG) festgestellt, wie Leerstandzeiten bei der Aufteilung 
in unternehmerische und private Nutzung zu berücksichtigen 
sind. In dem vorliegenden Fall wurde ein Appartement erwor-
ben und eine Betreiber-GmbH mit der touristischen Vermie-
tung des Appartements beauftragt.

Die GmbH verpflichtete sich zu entsprechenden Anstren-
gungen, einen bestmöglichen Ertrag zu erzielen. Die Eigentü-
mer hatten keinen Schlüssel für ihre Wohnung und konnten 
sich nur wie andere Gäste im Rahmen des Hotelbetriebes ge-
gen Verrechnung von Resort und Betriebskosten einbuchen.

Die Berechnung der Privatnutzung hat nach Ansicht der Fi-
nanzbehörde wie folgt zu erfolgen: Privat genutzte Wochen/
(privat genutzte Wochen + vermietete Wochen). Die Leerstehe-
zeiten werden bei dieser Methodik außer Ansatz gelassen. Dies 
führt dazu, dass eine höhere Vorsteuerkürzung notwendig ist. 
Dagegen erhob der Vermieter Beschwerde und führte aus, dass 
die anteilige Vorsteuerkürzung für die zeitliche Privatnutzung 
der Wohnung wie folgt zu berechnen ist: Privat genutzte Wo-
chen/52 Kalenderwochen.

Keine Vorsteuerkürzung für Leerstand
Das BFG sah im konkreten Fall auf Grund der vertraglichen Be-
stimmungen nur die Zeiträume der tatsächlichen Privatnut-
zung und nicht auch den Leerstand (anteilig) als privat und gab 
somit der Beschwerde des Vermieters statt.

> Fazit:

Die Aufteilung der gemischt-veranlassten Aufwendungen 
für den Vorsteuerabzug hat in der Regel nach dem Verhältnis 
der Tage der Eigennutzung zu den Tagen der Gesamtnutzung 
(Vermietung und Eigennutzung) zu erfolgen, soweit eine 
Selbstnutzung jederzeit möglich ist. Aus dem Erkenntnis ist 
ersichtlich, dass die konkrete Gestaltung der Verträge unmit-
telbaren Einfluss auf die Höhe der abziehbaren Vorsteuern 
haben kann. Wir unterstützen Sie gerne bei steuerlichen Fra-
gen zur Vermietung von Wohnungen.

NEUERLICHE ERHÖHUNG DER ANWEND-
BAREN ZINSEN DURCH DAS FINANZAMT    

Das Finanzministerium veröffentlicht neuerlich zum wieder-
holten Mal  einen Erlass zur Anpassung der anzuwendenden 
Zinsen. Seit dem 22.3.2023 gilt damit für Stundungszinsen, 
Aussetzungszinsen, Anspruchszinsen, Beschwerdezinsen und 
Umsatzsteuerzinsen ein Zinssatz von 4,88 %.

Stundungszinsen
Auf Antrag kann das Finanzamt für die Entrichtung von Abga-
ben, bei welchen beim Abgabepflichtigen eine zwangsweise 
Einbringung in Frage kommt, Zahlungserleichterungen (Stun-
dung oder Ratenzahlung) bewilligen. Dies dann, wenn die 
sofortige Bezahlung der Steuer für den Steuerpflichtigen mit 
erheblichen Härten verbunden wäre und wenn die Einbring-
lichkeit der Abgaben nicht gefährdet wird. 

Aussetzungszinsen
Im Falle einer Beschwerde gegen einen Abgabenbescheid gibt 
es die Möglichkeit, die Zahlung des strittigen Abgabenbetrages 
vorerst auszusetzen. Sollte der Beschwerde nicht stattgegeben 
werden, so ist der strittige Betrag nachzuzahlen. Für die Dauer 
der Aussetzung werden Zinsen verrechnet.

Anspruchszinsen
Für Körperschaft- bzw. Einkommensteuernachzahlungen sind 
Anspruchszinsen an das Finanzamt zu entrichten, wenn die 
Nachzahlung nicht bis spätestens 30.9. des Folgejahres erfolgt 
ist. Körperschaft- bzw Einkommensteuerguthaben werden 
ebenso ab dem 1.10. des Folgejahres vom Finanzamt verzinst. 

Beschwerdezinsen
Wurden bescheidmäßig vorgeschriebene Abgaben zunächst 
entrichtet und ergibt sich aufgrund einer Beschwerde gegen 
den Bescheid, dass keine bzw. eine geringere Zahlung zu leisten 
gewesen wäre, so werden vom Finanzamt hinsichtlich dieses 
Guthabens auf Antrag Beschwerdezinsen gutgeschrieben.

Umsatzsteuerzinsen
Mit dem Abgabenänderungsgesetz 2022 wurden sogenannte 
Umsatzsteuerzinsen eingeführt. Damit werden Gutschriften 
und Nachzahlungen bei USt-Voranmeldungen und bei USt-Jah-
ressteuererklärungen verzinst.

> Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass diese Ausführungen nur überblicks-
artig zusammengefasst wurden. Sollten Sie Fragen zu Stun-
dungs-, Aussetzungs-, Anspruchs-, Beschwerde- oder Um-
satzsteuerzinsen haben, unterstützen wir Sie gerne.

ENERGIEKOSTENZUSCHUSS 2

Die Bundesregierung hat die ersten Grundsätze für die Beantra-
gung eines Energiekostenzuschusses 2 veröffentlicht.

• Für 2023 können Zuschüsse von EUR 3.000,00 bis EUR 150 Mio. 
pro Unternehmen ausbezahlt werden. 

• Förderungszeitraum: 1.1.2023 bis 31.12.2023 

• Insgesamt gibt es 5 Förderstufen. 

• In den ersten beiden Stufen bis zu einer Fördersumme von 
EUR 4 Mio. entfällt die Voraussetzung des Nachweises einer 
Mindest-Energieintensität. 

• Die Förderintensität wird in der Stufe 1 von 30 auf 60 % ver-
doppelt und in der Stufe 2 von 30 auf 50 % erhöht. Das be-
deutet, dass in der ersten Stufe 60 % des Kostenanstiegs bei 
den Mehrkosten von Energie gefördert werden. 

• Die förderfähigen Energieträger in der Basisstufe werden um 
Heizöl, Holzpellets und Hackschnitzel erweitert. 

• Die Antragsstellung wird wie beim Energiekostenzuschuss 1 
im Fördermanager der aws möglich sein. 

• Ausgenommen sind unter anderem Unternehmen, die ge-
mäß volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung als staatliche 
Einheit gelten, aber auch energieproduzierende oder mineral- 
ölverarbeitende Unternehmen sowie Unternehmen aus dem 
Bereich Banken- und Finanzierungswesen. 

• Zusätzlich müssen Unternehmen folgende Kriterien erfüllen: 

1. In den Stufen 3, 4 sowie 5 gibt es weitere Einschränkungen, 
etwa hinsichtlich der Gewinne. 

2. Steuerliches Wohlverhalten wird als Fördervoraussetzung 
fortgesetzt. 

3. Förderbedingung ist eine Beschäftigungsgarantie analog 
zur deutschen Regelung (bis Ende 2024). 

4. Einschränkungen bestehen bei Bonuszahlungen und Divi-
denden für förderempfangende Unternehmen. 

5. Bei lagerfähigen Energien wird die Förderung von Bevorra-
tung in den Richtlinien ausgeschlossen. 

• Die Antragstellung erfolgt in zwei Zeiträumen. Das erste An-
tragsfenster für den Zeitraum Jänner 2023 bis Juni 2023 ist 
für das dritte Quartal 2023 vorgesehen. Das zweite Antrags-
fenster für den Zeitraum Juli bis Dezember 2023 ist für das 
erste Quartal 2024 vorgesehen.

Dies sind die ersten Eckdaten zum Energiekostenzuschuss 2, 
die mit einer entsprechenden Richtlinie konkretisiert werden.

> Hinweis:

Hinsichtlich Energiekostenzuschuss 1 betrug der ursprüng-
liche Förderzeitraum Februar 2022 bis September 2022. Die-
ser Förderzeitraum wird nun bis Ende Dezember 2022 verlän-
gert (sogenannter Energiekostenzuschuss 1 – 4. Quartal). Im 
Vergleich zum Energiekostenzuschuss 1 gelten im Rahmen 
des „Energiekostenzuschusses 1 – viertes Quartal" nun auch 
Wärme, Kälte und Dampf als förderfähige Energieträger. Für 
sie gelten dieselben Beantragungsvoraussetzungen wie (bis-
her) bei Strom und Erdgas. Die Voranmeldungsphase begann 
am 29.03.2023 und endet am 14.04.2023. Die Antragsphase 
beginnt am 17.04.2023 und endet am 16.06.2023.
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BEGÜNSTIGTE MITARBEITERGEWINNBETEILIGUNG UND TEUERUNGSPRÄMIE AUCH FÜR 2023

1. MITARBEITERGEWINNBETEILIGUNG
Gewinnbeteiligungen des Arbeitgebers an aktive Arbeitnehmer 
sind unter bestimmten Voraussetzungen bis zu EUR 3.000,00 
im Kalenderjahr lohnsteuerfrei.

Voraussetzungen für die Lohnsteuerfreiheit der Mitarbeiterge-
winnbeteiligung sind u.a.: 

• Die Gewinnbeteiligung muss allen Arbeitnehmern oder einer 
bestimmten Gruppe von Arbeitnehmern gewährt werden. 

• Insoweit die Summe der jährlich gewährten Gewinnbeteili-
gungen das unternehmensrechtliche Ergebnis vor Zinsen 
und Steuern (EBIT) der im letzten Kalenderjahr endenden 
Wirtschaftsjahre übersteigt, besteht keine Steuerfreiheit. 

• Die Gewinnbeteiligung darf nicht anstelle des bisher gezahl-
ten Arbeitslohns oder der üblichen Lohnerhöhung geleistet 
werden. 

Auszahlung an alle Arbeitnehmer
oder eine bestimmte Gruppe
In der Praxis stellt diese Voraussetzung für die lohnsteuerfreie 
Auszahlung die Arbeitgeber oft vor Schwierigkeiten. Gemäß 
Lohnsteuerrichtlinien sind unter Gruppen von Arbeitnehmern 
Großgruppen oder abgegrenzte Berufsgruppen zu verstehen. 

Das Gruppenmerkmal ist nicht erfüllt, wenn willkürlich nur 
bestimmte Personen eine Gewinnbeteiligung erhalten oder 
die Mitarbeitergewinnbeteiligung eine individuelle Leistungs-
belohnung darstellt. Sollen einzelne Mitarbeiter keine Mitar-
beitergewinnbeteiligung erhalten, ist dies anhand von objek-
tiven und nachvollziehbaren Kriterien im Voraus festzulegen, 
damit die Steuerbefreiung für die übrigen Mitarbeiter nicht 
verloren geht.

Eine unterschiedliche Höhe der Gewinnbeteiligung innerhalb 
einer Gruppe von Arbeitnehmern muss ebenso anhand objek-
tiver Kriterien sachlich begründet und nachvollziehbar sein. 
Durch die Anknüpfung an ein objektives Merkmal (z. B. das 
Ausmaß eines einheitlichen Prozentsatzes des Bruttobezuges) 
kann sich daher im Ergebnis ein unterschiedlich hoher Vorteil 
(Gewinnbeteiligung) ergeben. Individuelle Zielvorgaben oder 
Leistungsziele sind weder als Abgrenzungsmerkmal zur Grup-
penbildung noch als sachliche Begründung der Höhe der aus-
bezahlten Mitarbeitergewinnbeteiligung geeignet.

2. TEUERUNGSPRÄMIE
Zulagen und Bonuszahlungen, die der Arbeitgeber in den Ka-
lenderjahren 2022 und 2023 aufgrund der Teuerung zusätzlich 
gewährt, sind bis zu EUR 3.000,00 jährlich pro Arbeitnehmer ab-
gabenfrei. Die Prämie ist damit lohnsteuer- und sozialversiche-
rungsfrei und unterliegt nicht den Lohnnebenkosten wie DB, DZ, 
Kommunalsteuer. Im Gegensatz zur Mitarbeitergewinnbeteili-
gung kann auch einzelnen Arbeitnehmern individuell die Teue-
rungsprämie abgabenfrei bis zu EUR 2.000,00 gewährt werden. 

Die Ausschöpfung der restlichen EUR 1.000,00 des Abgabenfrei-
betrages setzt voraus, dass die Zahlung aufgrund einer lohnge-
staltenden Vorschrift erfolgt. Dies kann sein ein Kollektivvertrag, 
eine Betriebsvereinbarung oder eine Einzelvereinbarung mit allen 
Arbeitnehmern oder bestimmten Gruppen von Arbeitnehmern. 

> Hinweis:

Wird in den Kalenderjahren 2022 und 2023 neben der Teue-
rungsprämie auch eine steuerfreie Mitarbeitergewinnbetei-
ligung ausbezahlt, ist hinsichtlich der Steuerbefreiung zu be-
achten, dass die beiden Zahlungen gemeinsam den Betrag von 
insgesamt EUR 3.000,00 pro Jahr nicht übersteigen dürfen.
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